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Der Abwasserkataster ist eine Grundlage für die Bearbei-
tung der Generellen Entwässerungspläne (GEP). Bislang 
hat der Kanton Aargau die Datenmodelle für Kataster und 
GEP nicht vorgeschrieben. Dies ändert sich nun, denn  
die Entwässerungsinformationen sollen zukünftig online 
genutzt werden können. Einheitliche Datenmodelle ermög-
lichen zudem eine vereinfachte Bearbeitung von GEP, die 
über die Gemeindegrenzen hinausgehen.

Mit wenigen Ausnahmen werden 
heute alle Häuser mit Trinkwasser 
versorgt. Das im Haushalt oder durch 
Industrie und Gewerbe verunreinigte 
Wasser muss anschliessend in der 
zentralen Abwasserreinigungsanlage 
(ARA) aufbereitet werden. Unsichtbar 
unter dem Boden besteht zum Was
serversorgungsnetz ein ebenfalls un
sichtbares, ungefähr gleich langes 
Kanalisationsnetz. Darin wird das 
 Abwasser von jedem Gebäude in die 
ARA transportiert.

Abwasserkataster
Weil die Kanalisationen unter der 
Erdoberfläche liegen, ist es enorm 
wichtig, dass ihre Lage in Planwerken 
zuverlässig dokumentiert ist. Dies ge
schieht in Werkleitungskatasterplä
nen. Für die meisten öffentlichen Ab
wasseranlagen bestehen solche Plä
ne. Bei den privaten Anlagen besteht 
Nachholbedarf. Nachdem die Führung 
des Abwasserkatasters über alle öf
fentlichen und privaten Abwasseran
lagen bereits in der alten kantonalen 

Gesetzgebung vorgeschrieben war, 
wurden die Gemeinden im neuen 
kantonalen Umweltrecht wiederholt 
dazu verpflichtet. Als Frist gilt der  
1. September 2016. 

Genereller Entwässerungsplan
Der Kanalisationskataster ist auch 
eine der Grundlagen für den Gene
rellen Entwässerungsplan (GEP). Der 
GEP umfasst die Entwässerungsan
lagen auf dem ganzen Gemeindege
biet. Er zeigt, wie das Abwasser unter 
Beachtung der ökologischen und öko
nomischen Aspekte abzuleiten ist und 
wie die ober und unterirdischen Ge
wässer qualitativ und quantitativ ge
schützt werden können. Er ist ein 
wichtiges Instrument der Gemeinde
behörde und die Grundlage für den 
zweckmässigen Ausbau und die Wert
erhaltung der Abwasseranlagen.
Die erste Generation der GEP ist im 
Kanton Aargau praktisch abgeschlos
sen. Während bei dieser der Kanton 
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Einheitliche Datenmodelle für 
Entwässerungsinformationen

Gesetzliche Grundlagen

Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewässer  
(EG Umweltrecht, EG UWR) 

§ 22 Abwasserkataster 
1 Die Gemeinden führen einen Abwasserkataster über alle öffentlichen und privaten Anlagen. 

§ 44 Abwasserkataster gemäss § 22 
1 Der Abwasserkataster gemäss § 22 muss spätestens 8 Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vorliegen. 

Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewässer 
(V EG UWR) 

§ 33
1 Der Abwasserkataster nach dem Gesetz enthält mindestens die nachfolgenden Angaben: 
a) alle öffentlichen und privaten Abwasseranlagen, 
b)  die Standorte der kanalisationstechnisch nicht erschlossenen Liegenschaften, deren Nutzung und die Art der 

Abwasserentsorgung, 
c) Art und Menge der Abwässer, namentlich Aussagen über die gewerbliche oder industrielle Nutzung. 
2 Die Liegenschaftseigentümerinnen und eigentümer stellen der Gemeinde die Unterlagen für den Kataster un
entgeltlich zur Verfügung.
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Lage, Zustand und Dimensionierung 
der Bauwerke im Abwassernetz (Ka
näle und Verbindungsbauwerke) an
gewiesen. Auf Basis der Werklei
tungsinformation prüft er unter ande
rem die heutige und die zukünftige 
Kapazität des Abwassernetzes unter 
Berücksichtigung der erwarteten künf
tigen Abwasserbelastungen (Zunah
me der Bevölkerung, Ausweitung des 
Baugebiets usw.) und identifiziert po
tenzielle Schwachstellen, die es zu be
heben gilt. 
Mit dem Datenmodell «GEPAGIS In
frastruktur» wurden deshalb ein tech
nischer Rahmen, ein notwendiger 
Umfang und eine erforderliche In
formationstiefe vorgegeben, damit 
die GEPIngenieure einen definierten 
Ausgangspunkt für die Erarbeitung 
des GEP erhalten. GEPIngenieure, 
die im Kanton Aargau GEP und Ver
bandsGEP erarbeiten, können damit 
ihre Systeme (Software, Schnittstel
len usw.) auf eine klar definierte Aus
gangslage ausrichten.
Neben einer guten Datengrundlage 
zum Abwassernetzwerk benötigt der 
GEPIngenieur weitere Informationen 
(Gewässer, Nutzungsplanung, admi
nistrative Grenzen usw.), die ihm aus 
dem GIS der kantonalen Verwaltung 
Aargau (AGIS) zur Verfügung gestellt 
werden.

Teilmodell «Datenmodellierung»
Das Teilmodell «Datenmodellierung» 
hat zum Ziel, den Austausch der GEP
Daten im Kanton Aargau zu erleich
tern, da alle Akteure (also Datenpro
duzenten und Datennutzer) dasselbe 
Datenmodell verwenden. 
Datenmodelle dienen der korrekten 
Abbildung der Realwelt und beschrei
ben, welche Objekte mit welchen Ei
genschaften und welchen Beziehun
gen in einem Informationssystem zu 
bewirtschaften sind.
Durch die zuständige Aufsichtsstelle 
(AfU) wurden Minimalanforderungen 
an die Strukturierung der GEPInfor
mation und an die Informationstiefe 
definiert. Dabei wurden verschiede
ne Faktoren berücksichtigt: die Aus
gangslage der vorhandenen Werksin
formation, der Informationsbedarf des 
GEPIngenieurs und seines Auftragge
bers (Gemeinden, Abwasserverbän

Der Aspekt des einfachen Datenaus
tausches wird bei der Erarbeitung der 
GEP 2. Generation eine wichtige Rol
le spielen. Nutzer der GEPInformati
onen sind in kommunalen und kanto
nalen Verwaltungen zu finden (öf
fentliche Hand). Häufige Nutzer sind 
ebenfalls Unternehmen, die im Auf
trag der öffentlichen Hand arbeiten 
(Werke, technische Betriebe, Ingeni
eurbüros usw.). Teilweise erarbeiten 
und aktualisieren diese die Entwässe
rungsinformationen selbst.
Die Abteilung für Umwelt (AfU) hat 
die Vorbereitungsarbeiten für die 
GISgestützte GEP 2. Generation in 
Angriff genommen. Eines der Kern
elemente für den Datenaustausch 
sind Datenmodelle.

Der GEP baut auf einem  
Minimalumfang der  
Werkleitungsinformation auf
Die Ausgangslage bezüglich Vorhan
densein, Umfang und Informations
tiefe von Werkleitungsinformationen 
im Kanton Aargau wird als sehr un
terschiedlich eingestuft. Für die GEP
Ingenieure sind das erschwerende 
Umstände. Der GEPIngenieur ist auf 
gute Kenntnisse über die aktuelle 

keine Vorgaben für die Datenverar
beitung gemacht hat, werden die Da
tenmodelle für die GEP 2. Generation 
vorgeschrieben. Vor der GEPBear
beitung muss der Kataster eventuell 
aufbereitet und ergänzt werden. Die 
Informationen sollen so aufbereitet 
werden, dass sie systemunabhängig 
ausgetauscht werden können. Damit 
können die erfassten Informationen 
von möglichst vielen Nutzern ver
wendet werden. Dies vereinfacht bei
spielsweise die Bearbeitung von Ver
bandsGEP (VGEP), die aus den kom
munalen GEP zusammengesetzt sind.
Der hürdenfreie und nachhaltige Da
tenaustausch hat mit der Inkraftset
zung des Bundesgesetzes über Geo
information (GeoIG) am 1. Juli 2008 
enorm an Bedeutung gewonnen. 
Hürdenfrei heisst, dass rechtliche, or
ganisatorische (Zugangskontrollen), 
technische (Dateiformate) und finan
zielle Hindernisse (Gebühren und 
dergleichen) möglichst abgebaut wer
den. Nachhaltig bedeutet, dass die 
Investitionen zur Erhebung und Pfle
ge der Informationen verhältnismäs
sig sind und einen möglichst hohen 
Wert für möglichst viele Nutzer gene
rieren: einmal erhoben – vielfach ge
nutzt.
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D = 396.29
E1 = 392.38
A1 = 392.37
S = 392.37

G372
D = 396.29
E1 = 392.38
A1 = 392.37
S = 392.37

G496a
D = 409.41

A1 = 407.03
S = 407.03

G496a
D = 409.41

A1 = 407.03
S = 407.03

G496a
D = 409.41

A1 = 407.03
S = 407.03

G496a
D = 409.41

A1 = 407.03
S = 407.03

G496a
D = 409.41

A1 = 407.03
S = 407.03

G453
D = 396.39
A1 = 392.91
S = 392.91

G453
D = 396.39
A1 = 392.91
S = 392.91

G453
D = 396.39
A1 = 392.91
S = 392.91

G453
D = 396.39
A1 = 392.91
S = 392.91

G453
D = 396.39
A1 = 392.91
S = 392.91

G444
D = 397.10
E1 = 394.10
A1 = 394.12
S = 394.12

G444
D = 397.10
E1 = 394.10
A1 = 394.12
S = 394.12

G444
D = 397.10
E1 = 394.10
A1 = 394.12
S = 394.12

G444
D = 397.10
E1 = 394.10
A1 = 394.12
S = 394.12

G444
D = 397.10
E1 = 394.10
A1 = 394.12
S = 394.12

G447
D = 397.41
A1 = 394.56
S = 394.56

G447
D = 397.41
A1 = 394.56
S = 394.56

G447
D = 397.41
A1 = 394.56
S = 394.56

G447
D = 397.41
A1 = 394.56
S = 394.56

G447
D = 397.41
A1 = 394.56
S = 394.56

G474
D = 397.40
E1 = 394.87
A1 = 394.86
S = 394.86

G474
D = 397.40
E1 = 394.87
A1 = 394.86
S = 394.86

G474
D = 397.40
E1 = 394.87
A1 = 394.86
S = 394.86

G474
D = 397.40
E1 = 394.87
A1 = 394.86
S = 394.86

G474
D = 397.40
E1 = 394.87
A1 = 394.86
S = 394.86

G462
D = 396.89
A1 = 394.07
S = 394.07

G462
D = 396.89
A1 = 394.07
S = 394.07

G462
D = 396.89
A1 = 394.07
S = 394.07

G462
D = 396.89
A1 = 394.07
S = 394.07

G462
D = 396.89
A1 = 394.07
S = 394.07

G490l
D = 409.08
E1 = 405.81
A1 = 405.81
S = 405.81

G490l
D = 409.08
E1 = 405.81
A1 = 405.81
S = 405.81

G490l
D = 409.08
E1 = 405.81
A1 = 405.81
S = 405.81

G490l
D = 409.08
E1 = 405.81
A1 = 405.81
S = 405.81

G490l
D = 409.08
E1 = 405.81
A1 = 405.81
S = 405.81

STADT AARAU
Stadtbauamt
Rathausgasse 1
5000 Aarau
Tel. 062 836 05 25

Planauskunft :
Massstab :
Erstellungsdatum :
Ausgestellt durch :

Abwasserkataster Bereich GEP-Massnahme 157
1:500
26.04.2012

Achtung:
Vervielfältigungen dürfen nur für den eigenen Bedarf erstellt und nicht
an Dritte abgegeben werden.
Diese Angaben müssen vor der Projektierung überprüft werden.

Ausschnitt aus dem Abwasserkataster der Stadt Aarau
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lich wurden diese wie bei den Infra
strukturinformationen in ihrer tabel
larischen Struktur vereinfacht. Die 
Massnahmeninformationen wurden 
zusätzlich integriert. Daraus ist das 
Datenmodell «GEPAGIS» entstanden. 

Handlungsbedarf  
bei den Gemeinden
Die Werkleitungsinformationen sind 
wichtige Grundlagen für die Erarbei
tung der GEP. Im Rahmen der Daten
modellierung wurde der für die GEP
Ingenieure nötige Mindestumfang 
der Werkleitungsinformationen defi
niert. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung 
des GEPPflichtenhefts ist deshalb 
abzuklären, in welchem Zustand die 
Werkleitungsinformationen sind und 
wie sie für den GEPIngenieur zur 
Verfügung stehen. Allenfalls sind die 
bestehenden Infrastrukturdaten ent
sprechend den Anforderungen aus 
der GEPAGISInfrastruktur zu ergän
zen. Die Mindestanforderungen sind 
bewusst tief gehalten, damit diese 
mit moderatem Aufwand erfüllt wer
den können.
Die Datenmodellierung und die An
forderungen an die gedruckten Pläne 
erfolgten aus Sicht des Kantons. Sie 
beinhalten die Mindestanforderun
gen an den Datenumfang zu Beginn 
und bei Abschluss der GEPErarbei
tung. Sie umfassen zudem Anforde
rungen an die GEPPläne innerhalb 
und ausserhalb des Baugebiets und 
Anforderungen an den Zustandsplan 
Versickerung. Es macht Sinn, dass 
bei den anderen Zustandsplänen die 
Gemeinde ihre Bedürfnisse (Gemein
deaufgaben usw.) einfliessen lässt 
und wenn nötig Vorgaben macht.

Stand der Arbeit und Ausblick
Folgende Produkte stehen zur Verfü
gung oder sind als Nächstes vorgese
hen:

 h Ordner «Siedlungsentwässerung», 
Kapitel 17: 2010, www.ag.ch/umwelt 
> Umweltschutzmassnahmen > Ab
wasser > Siedlungsentwässerung
 h Datenmodelle GEPAGIS Infrastruk
tur Interlis 1 und 2: 2011, www.ag.ch/
umwelt > Umweltschutzmassnah
men > Abwasser > Siedlungsent
wässerung > Ergänzende Unterla
gen zu Kapitel 17

beschrieben und werden für die Erar
beitung der GEP 2. Generation Teil 
des GEPPflichtenhefts.
Soweit als möglich bildet das Daten
modell VSADSS (Datenstruktur Sied
lungsentwässerung des Verbandes 
Schweizer Abwasser und Gewässer
schutzfachleute) die Grundlage für 
die Modellierung. Das zugrunde lie
gende Prinzip der thematisch, organi
satorisch und rechtlich unabhängi
gen Ebenen (oder Teilmodelle) wur
de eingehalten. Ausserdem ist das 
Modell so skalierbar, dass es sowohl 
die Datenabgabe von einzelnen oder 
mehreren Gemeinden als auch eine 
kantonsweite Datenabgabe ermög
licht. 

Übernahme von Elementen  
aus der VSA-DSS
Mit der VSADSS besteht eine gute, 
aber sehr komplexe Datenstruktur für 
die Modellierung der Elemente rund 
um die Siedlungsentwässerung.
Für die Festlegung des Datenmodells 
wurden in der VSADSS zunächst die 
für die GEP im Kanton Aargau rele
vanten Tabellen identifiziert. Wo mög

de) und die Informationsbedürfnisse 
der interessierten kantonalen Stellen 
(Siedlungsentwässerung, Landwirt
schaft, AGISKoordination usw.).

Minimalumfang an  
GEP-Informationen im AGIS
Der Kanton Aargau hat die Pläne mit 
den Dateninhalten bezeichnet, die aus 
kantonaler Sicht relevant sind für den 
GEP bzw. für die Massnahmen zur Si
cherung des Gewässerschutzes. Zu
gleich soll deren Darstellung und 
Nachführung vorgeschrieben werden:

 h Abwasserkataster
 h Massnahmenplan innerhalb Bauge
biet 1:2000 oder 1:2500 (GEPPlan)
 h Massnahmenplan ausserhalb Bau
gebiet 1:5000 (Sanierungsplan)
 h Zustandsplan Versickerung 1:5000

Mit der Beschreibung der Inhalte und 
der Darstellung obiger Pläne wird ein 
Standard in Bezug auf Vollständigkeit 
und Lesbarkeit festgelegt. Alle ande
ren GEPElemente – wie die anderen 
Zustandspläne – werden bezüglich 
Darstellung offengelassen. Zu den 
vorgeschriebenen Plänen gehörende 
Informationen sind als InterlisModell 

Ausschnitt aus dem Massnahmenplan GEP der Stadt Aarau
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 h Datenmodelle GEPAGIS Interlis 1 
und 2: 2011, www.ag.ch/umwelt > 
Umweltschutzmassnahmen > Ab
wasser > Siedlungsentwässerung 
> Ergänzende Unterlagen zu Kapi
tel 17
 h Organisationstabelle: 2011, www.
ag.ch/umwelt > Umweltschutzmass
nahmen > Abwasser > Siedlungs
entwässerung > Ergänzende Un
terlagen zu Kapitel 17
 h Fachschale GEPAGIS im MapEn
terpris: auf Anfrage
 h Werkzeug für Datenkonvertierung 
Interlis SIA 405 nach GEPAGIS: 
2012
 h Bereitstellung der Infrastruktur auf 
AGISPlattform: 2012
 h Ingenieurtagung: November 2012
 h Informationsveranstaltung für Ge
meindebehörden und Bauverwal
tungen: Februar 2013

Weiterführende Unterlagen
1.  Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Um

welt und Gewässer (EG Umweltrecht, EG UWR), SAR 781.200
2.  Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über 

den Schutz von Umwelt und Gewässer (V EG UWR), SAR 781.211
3.  Bundesgesetz über Geoinformation (Geoinformationsgesetz, GeoIG), 

SR 510.62
4.  Gesetz über die Geoinformation im Kanton Aargau (Kantonales Geoin

formationsgesetz, KGeoIG), SAR 740.100
5.  Verordnung über die Geoinformation im Kanton Aargau (Kantonale 

Geoinformationsverordnung, KGeoIV), SAR 740.111
6.  Verband der Schweizerischen Abwasser und Gewässerschutzfachleu

te (VSA) – Datenstruktur Siedlungsentwässerung (VSADSS, kosten
pflichtig) http://www.vsa.ch/publikationen/shop/produkt/datenstruktur
siedlungsentwaesserungvsadss/

7.  VSA Genereller Entwässerungsplan (GEP) – Musterpflichtenheft (kos
tenpflichtig) http://www.vsa.ch/publikationen/shop/produkt/erlaeuterun
genzumgepmusterpflichtenheft/

Schematische Darstellung der VSA-DSS mit der baulichen Sicht (Werkleitungsinformation) auf die Abwasser-
bauwerke und der hydraulischen Sicht (Abwasserknoten-Haltungs-Information) auf das Abwassernetz. Die grün 
hinterlegten Kästchen bezeichnen Objektklassen, die in der SIA 405 vorkommen. Die roten Ellipsen bezeichnen  
die Objektklassen, die für «GEP-AGIS» relevant sind. Die in der VSA-DSS noch nicht berücksichtigten Massnahmen 
sind separat dargestellt.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Vittorio Martinelli, Holin
ger AG, Winterthur.

  Version vom 31.3.2008  Copyright by VSA 2002-2008 

Bezug zwischen  
SIA405 Abwasser 2008 und VSA-DSS 

Klassen SIA405 Abwasser 2005 / 2008 
(Merkblatt 2015/2016) und VSA-DSS

Referenzstelle 

* Hydr_Einbaute: 
In der konkreten 
Umsetzung wird direkt 
auf die Subklassen von 
Hydr_Einbaute 
veerknüpft und diese 
nicht aufgeführt. 
Konzeptuell ist es aber 
einfacher das so 
darzustellen. 

Mass-
nahmen

hydraulische Sicht

bauliche Sicht


